Förderrichtlinie der Arbeiter-Samariter-Jugend Landesjugend Sachsen zur Förderung der Arbeit in den Kinder- und Jugendgruppen der Orts-, Kreis- und Regionalverbände in Sachsen

1. Wer wird gefördert?

Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die Kinder- oder Jugendgruppe einer ASB-Gliederung in Sachsen angehört. Die Gruppe muss über einen oder eine ausgebildete Jugendgruppenleiter(in) bzw. pädagogisch höher qualifizierte Fachkraft verfügen. 

Förderungen für Ferienfreizeiten können nur ausgereicht werden, wenn der Leiter der Freizeit und alle teilnehmenden Betreuer durch den Antragssteller ausreichend zum Thema Aufsichtspflicht / Führen von Jugendgruppen geschult wurden. Idealerweise haben die Betreuer am Grundlagenseminar der ASJ Deutschland teilgenommen oder sind Inhaber einer JuLeiCa. Eine regelmäßige Fortbildung z.B. bei der jährlichen Betreuerschulung des ASJ Landesverband Sachsen wird empfohlen. 

Die Teilnehmerförderung erfolgt maximal bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Für Teilnehmer über 18 Jahre werden Zuschüsse nur gewährt, wenn sie sich in einer Schul- oder Berufsausbildung befinden bzw. kein eigenes Einkommen haben. Die Entscheidung im Einzelfall obliegt dem zuständigen Jugendleiter. Gefördert werden behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche. Eventuell höherer Finanz- und Personalbedarf bei der Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen muss im Einzelfall abgeklärt werden.

Eine Förderung für Betreuer erfolgt auch über das 27. Lebensjahr hinaus.
Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

2. Was wird gefördert?

Gefördert werden Veranstaltungen mit folgenden Schwerpunkten:

· außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung

· Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gemeinschaft
· Innerdeutsche und internationale Jugendarbeit / Jugendaustausch
· Kinder- und Jugenderholung

· Projekte

· Reisekostenzuschüsse zu Seminaren / Veranstaltungen der ASJ Bundesjugend

· Sachkosten
· pädagogische Arbeitsmittel

3. Wie wird gefördert?

Zuschüsse auf Förderung können nur auf Antrag gewährt werden. Generell wird auf Basis einer Fehlbedarfsförderung abgerechnet.
Die Förderung kann wie folgt gewährt werden:

1. Fort- und Weiterbildung:

a. Honorare für Referenten/Referentinnen

b. Fahrtkosten (angepasst an die gültigen Reiserichtlinien des BGB)

c. Fahrtkosten zu Seminaren / Veranstaltungen der ASJ Bundesjugend, über die Höhe entscheidet der Landesjugendvorstand im Einzelfall

d. Verpflegung und Unterkunft 

e. Kosten für Vorbereitung/Nachbereitung

2. Freizeiten:

a. Gehen über einen Zeitraum von 2-14 Tagen. Es sind mindestens 4 Teilnehmer (incl.          Betreuer) beteiligt. An und Abreisetag zählen dabei zusammen als ein Tag.
b. ASJ-Mitglieder erhalten pro Tag einen Zuschuss von maximal 5,00 Euro. Nicht-Mitglieder werden pro Tag mit bis zu 50% dieses Zuschusses gefördert. Betreuer erhalten pro Tag einen Zuschuss von maximal 7,50 Euro. 
3. Projektförderung:

a. Eine Förderung kann bis maximal in Höhe von 500,00 Euro gewährt werden. Ein Eigenanteil in Höhe von 25% ist nachzuweisen. Bei außergewöhnlichen Projekten entscheidet der Landesjugendvorstand im Einzelfall.
4. Sachförderung:

a. Wenn der Einzelwarenwert den Betrag von 50,00 € übersteigt müssen 3 Vergleichsangebote eingeholt werden, welche in Kopie dem Fördergeldantrag beigelegt werden. Ein Eigenanteil in Höhe von 25% ist nachzuweisen.
4. Antragsverfahren:

Anträge sind bis spätestens 10 Wochen vor Beginn der Maßnahme beim Landesjugendvorstand einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Beschluss vor Beginn der Maßnahme durch den Landesjugendvorstand nicht immer gewährleistet. Der Bescheid wird in diesem Fall nach der Maßnahme versendet. Sollte der Jugendleiter des Orts-, Kreis- oder Regionalverbandes nicht der Antragsteller sein, so wird eine Kopie des Bescheides an den Jugendleiter versendet. Bei jedem Antrag ist ein entsprechender Eigenanteil nachzuweisen.

Nach Beendigung der Maßnahme sind einzureichen:

· Verwendungsnachweis (Aufteilung in z.B. Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung, Eintritte, …)
· Programmablauf mit umfassenden Bericht und einer Fotodokumentation 
· Teilnehmerliste (Auflistung Mitglieder / Nichtmitglieder)
· Belege (bei 100% Förderung von Einzelbelegen, werden Originalbelege benötigt, ansonsten anteilige Originalbelege)
· Einnahmen / Ausgabennachweis zur Überprüfung des Fehlbedarfs. Die Förderung kann bei entsprechend niedrigerem Fehlbedarf auch geringer als im Bescheid ausgewiesen ausfallen. 

Die Abgabefrist läuft 8 Wochen nach Beendigung der Maßnahme oder 8 Wochen nach Eingang des Bescheides, je nachdem was zuletzt eintritt aus.

5. Einzelfallregelung:

Über Abweichungen zu diesen Förderrichtlinien entscheidet der Landesjugendvorstand im Einzelfall.

Beschlossen auf der Landesjugendausschusssitzung am 31.10.2008
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